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000. Verordnung: Buchbinde- und Printmedientechnik-Ausbildungsordnung 

000. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die 
Berufsausbildung im Lehrberuf Buchbinde- und Printmedientechnik (Buchbinde- und 
Printmedientechnik-Ausbildungsordnung) 

Auf Grund der §§ 8 und 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 5/2006, wird verordnet: 

Lehrberuf Buchbinde- und Printmedientechnik 

§ 1. (1) Der Lehrberuf Buchbinde- und Printmedientechnik ist als Modullehrberuf eingerichtet. 

(2) Neben dem für alle Lehrlinge verbindlichen Grundmodul muss eines der folgenden Hauptmodule 
ausgebildet werden: 

1. Printmedienendfertigung (H1) 
2. Buch-/Broschürenfertigung (H2) 
3. Sortiment (H3) 

(3) Zur Vertiefung und Spezialisierung der Ausbildung kann unter Berücksichtigung von § 1 Abs. 4 
ein weiteres Hauptmodul oder folgendes Spezialmodul gewählt werden: 

1. Versandtechnik (S1) 

(4) Folgende Kombinationen von Haupt- und Spezialmodulen sind möglich: 

Hauptmodule können kombiniert werden mit 

 H1 H2 H3 S1 

H1 
 

x x x 

Dauer 4 Jahre 4 Jahre 3,5 Jahre 

H2 x 
 

x x 

Dauer 4 Jahre 4 Jahre 3,5 Jahre 

H3 x x 
  

Dauer 4 Jahre 4 Jahre 

(5) Die Ausbildung im Modullehrberuf Buchbinde- und Printmedientechnik dauert höchstens vier 
Jahre. Im ersten Lehrjahr ist das Grundmodul zu vermitteln. Die Ausbildung im Grundmodul und im 
gewählten Hauptmodul dauert drei Jahre. Wird ein weiteres Hauptmodul absolviert, dauert die Lehrzeit 
vier Jahre, wird das Spezialmodul absolviert, dauert die Lehrzeit dreieinhalb Jahre. 

(6) Die in dieser Verordnung gewählten Begriffe schließen jeweils die männliche und weibliche 
Form ein. Im Lehrvertrag, Lehrzeugnis, Lehrbrief und im Lehrabschlussprüfungszeugnis ist der 
Lehrberuf in der dem Geschlecht des Lehrlings entsprechenden Form (Buchbinde- und Printmedien-
techniker, Buchbinde- und Printmedientechnikerin) zu bezeichnen. 

(7) Alle ausgebildeten bzw. absolvierten Hauptmodule und Spezialmodule sind im Lehrvertrag, 
Lehrzeugnis, Lehrbrief und im Lehrabschlussprüfungszeugnis durch einen entsprechenden Hinweis neben 
der Bezeichnung des Lehrberufs zu vermerken. 

Berufsprofil 

§ 2. (1) Im Grundmodul und Hauptmodul Printmedienendfertigung ausgebildete Lehrlinge sind nach 
der Berufsausbildung im Lehrbetrieb und in der Berufsschule in der Lage, folgende Tätigkeiten 
auszuführen: 
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1. Durchführen von (Akzidenz-)Arbeiten wie Schneiden, Zusammentragen, Falzen, Bohren, Rillen, 
Perforieren, Prägen, Stanzen, Heften, Binden, Leimen usw., 

2. Einrichten der Produktionsmaschinen der Bindetechnik, 
3. Rechnergestütztes Bedienen und Überwachen der Produktionsmaschinen der Bindetechnik zur 

Herstellung von Zeitschriften, Broschüren, Prospekten usw., 
4. Instandhalten sowie Erkennen und Beseitigen von Störungen an Produktionsmaschinen der Bin-

detechnik, 
5. Durchführen der Qualitätskontrolle sowie Optimieren des Produktionsprozesses, 
6. Prüfen und Dokumentieren des Arbeitsablaufes und der erzielten Ergebnisse, 
7. Verpacken und Lagern der Produkte. 

(2) Im Grundmodul und Hauptmodul Buch-/Broschürenfertigung ausgebildete Lehrlinge sind nach 

der Berufsausbildung im Lehrbetrieb und in der Berufsschule in der Lage, folgende Tätigkeiten auszufüh-

ren: 
1. Herstellen von Buchblöcken und Buchdecken, 
2. Einrichten der Produktionsmaschinen der Buchfertigungslinie, 
3. Rechnergestütztes Bedienen und Überwachen der Produktionsmaschinen der Buchfertigungslinie 

zur Herstellung von Büchern, 
4. Prägen und Stanzen von Produkten, 
5. Instandhalten sowie Erkennen und Beseitigen von Störungen an Produktionsmaschinen der 

Buchfertigungslinie, 
6. Durchführen der Qualitätskontrolle sowie Optimieren des Produktionsprozesses, 
7. Prüfen und Dokumentieren des Arbeitsablaufes und der erzielten Ergebnisse, 
8. Verpacken und Lagern der Produkte. 

(3) Im Grundmodul und Hauptmodul Sortiment ausgebildete Lehrlinge sind nach der Berufsausbil-
dung im Lehrbetrieb und in der Berufsschule in der Lage, folgende Tätigkeiten auszuführen: 

1. Auswählen von Werkstoffen, 
2. Anfertigen von Karton- und Steifbroschuren, 
3. Herstellen von Büchern, 
4. Anfertigen von Bucheinbänden aus unterschiedlichen Materialien, 
5. Prägen und Stanzen von Produkten, 
6. Gestalten von Büchern in unterschiedlichen Ausstattungen, 
7. Restaurieren und Erhalten von Büchern sowie Ausführen von buchbinderischen Sonderarbeiten, 
8. Beraten von Kunden. 

(4) Im Spezialmodul Versandtechnik ausgebildete Lehrlinge sind nach der Berufsausbildung im 
Lehrbetrieb und in der Berufsschule in der Lage, folgende Tätigkeiten auszuführen: 

1. Zusammenstellen und Vorbereiten von Versandlieferungen, 

2. Anwenden von Adressier- und Paketiersystemen, 

3. Auswählen der Versandart nach ökonomischen Gesichtspunkten, 

4. Erstellen von Schriftstücken wie Aufstellungen und Lieferbegleitpapiere, 

5. Koordinieren der Zusammenarbeit mit staatlichen und privaten Logistikanbietern. 

Berufsbild 

§ 3. (1) Zum Erwerb der Kompetenzen im Sinne des Berufsprofils ist der Lehrling bis zum Ende des 
Grundmoduls in folgenden Kenntnissen und Fertigkeiten auszubilden: 

Pos. Grundmodul 

1. Der Lehrbetrieb 

1.1 Kenntnis des Leistungsangebots des Lehrbetriebs und seiner Partner 

1.2 Kenntnis der Abläufe im Lehrbetrieb und der Organisation des Lehrbetriebs 

1.3 Grundkenntnisse über den rechtlichen Rahmen der betrieblichen Leistungserstellung und andere 
betriebsrelevante Rechtsvorschriften 

1.4 Kenntnis der betrieblichen Risiken sowie deren Verminderung und Vermeidung 

1.5 Kenntnis und Anwendung der Grundsätze des betrieblichen Qualitätsmanagements 

1.6 Funktionsgerechtes Anwenden, Warten und Pflegen der Betriebs- und Hilfsmittel 
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Pos. Grundmodul 

1.7 Verhalten im Sinne von berufs- und betriebsrelevanten Sicherheits-, Umweltschutz- und Hygie-
nestandards 

2. Lehrlingsausbildung 

2.1 Kenntnis der sich aus dem Lehrvertrag ergebenden Verpflichtungen des Lehrlings und des Lehr-
betriebs (§§ 9 und 10 des Berufsausbildungsgesetzes) 

2.2 Kenntnis von Inhalt und Ziel der Ausbildung 

2.3 Grundkenntnisse über die aushangpflichtigen arbeitsrechtlichen Vorschriften 

3. Fachübergreifende Ausbildung:  
In der Art der Vermittlung der entsprechenden Kenntnisse und Fertigkeiten ist auf die Förderung 

folgender fachübergreifender Kompetenzen des Lehrlings Bedacht zu nehmen: 

3.1 Methodenkompetenz, z.B.: Lösungsstrategien entwickeln; Informationen selbstständig beschaf-
fen, auswählen und strukturieren; Entscheidungen treffen etc. 

3.2 Soziale Kompetenz, z.B.: in Teams arbeiten; Kritik fair üben; sachlich argumentieren; Rücksicht 
nehmen etc. 

3.3 Personale Kompetenz, z.B.: Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein; Bereitschaft zur Weiterbil-
dung; Bedürfnisse und Interessen artikulieren etc. 

3.4 Arbeitshaltungen, zB: Sorgfalt; Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein; Pünktlichkeit; 
Einsatzbereitschaft; Service- und Kundenorientierung etc. 

4. Fachausbildung 

4.1 Kenntnis der Werk- und Hilfsstoffe, ihrer Eigenschaften, Verwendungs-, Verarbeitungs- und 
Lagermöglichkeiten 

4.2 Kenntnis der Arbeitsplanung 

4.3 Grundkenntnisse der betrieblichen Kosten, deren Beeinflussbarkeit und deren Auswirkungen 

4.4 Kenntnis der einschlägigen Grundbegriffe der Chemie und Physik 

4.5 Kenntnis der Papierformate und -qualitäten, der Grammaturen sowie Durchführen von berufs-
spezifischen Berechnungen wie zB Volumen, Masse, Stärke 

4.6 Bestimmen der Laufrichtungen der Werkstoffe 

4.7 Kenntnis der wichtigsten Druckverfahren (wie Flachdruck, Hochdruck, Siebdruck und Digital-
druck) und Veredelungsverfahren 

4.8 Kenntnis der Ausschießregeln und Hilfszeichen sowie der Druckbogenkennzeichnung 

4.9 Kenntnis der wichtigsten Bindearten der Einzel- und Serienfertigung 

4.10 Kenntnis des Aufbaus und der Funktion von Schneidemaschinen und Stanzmaschinen 

4.11 Auswählen, Einrichten, Bedienen und Überwachen von Schneidemaschinen und Stanzmaschinen 

4.12 Durchführen einfacher Instandhaltungsarbeiten, Erkennen und Beseitigen von Störungen an 
Schneidemaschinen sowie Wechseln von Schneidewerkzeugen und Stanzwerkzeugen 

4.13 Kenntnis des Aufbaus und der Funktion von Falzmaschinen und Zusatzaggregaten sowie der 
Falzprinzipien 

4.14 Betriebsspezifisches Falzen 
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Pos. Grundmodul 

4.15 Kenntnis der Sammelheft- und Zusammentragsysteme 

4.16 Manuelles Zusammentragen 

4.17 Grundkenntnisse der Klebstoffe sowie der Klebetechniken, der Block- und Rückenbeleimung 

4.18 Ausführen von Klebetechniken, der Block- und Rückenbeleimung 

4.19 Grundkenntnisse der Rill-, Perforier- und Stanztechniken 

4.20 Kenntnis und Anwendung der Bohrtechniken und Bohrwerkzeuge 

4.21 Kenntnis der Hefttechniken wie zB Fadenheften, Fadensiegeln, Drahtheftung 

4.22 Einrichten, Bedienen und Überwachen von Heftmaschinen 

4.23 Durchführen einfacher Instandhaltungsarbeiten sowie Erkennen und Beseitigen von Störungen an 
Heftmaschinen 

4.24 Kenntnis der wichtigsten Prägetechniken wie zB Heißfolienprägen, Blindprägen usw. 

4.25 Kenntnis und Mitarbeit bei der materialgerechten Verpackung sowie Lagerung der Produkte 

4.26 Kenntnis über die Erstversorgung bei betriebsspezifischen Arbeitsunfällen 

4.27 Grundkenntnisse der branchenspezifischen EDV sowie Kenntnis und Anwendung der betriebs-
spezifischen EDV (Hard- und Software) 

4.28 Kenntnis und Anwendung englischer Fachausdrücke 

(2) Zum Erwerb der Kompetenzen im Sinne des Berufsprofils ist der Lehrling bis zum Ende des 
gewählten Hauptmoduls in folgenden Kenntnissen und Fertigkeiten auszubilden: 

Pos. Hauptmodul Printmedienendfertigung 

1. Führen von Gesprächen mit Vorgesetzten, Kollegen und Lieferanten unter Beachtung der fachge-
rechten Ausdrucksweise 

2. Durchführen der Arbeitsplanung; Festlegen von Arbeitsschritten, Arbeitsmitteln und Arbeitsme-
thoden 

3. Grundkenntnisse der Steuer- und Regelungstechnik 

4. Kenntnis der Bindearten in der Serienfertigung 

5. Kenntnis der auftragsbezogenen Materialauswahl 

6. Herstellen von Stärke- sowie Musterbänden von sämtlichen (Akzidenz-)Broschurenarten 

7. Durchführen von (Akzidenz-)Arbeiten wie zB Schneiden, Trennen, Falzen, Zusammentragen, 

Bohren, Rillen, Stanzen usw. unter Verwendung der entsprechenden Maschinen und Apparate 

8. Kenntnis des Zusammenwirkens der Produktionsmaschinen und des Arbeitsablaufes in der 
Buchbinderei 

9. Einrichten, Bedienen und Überwachen von Produktionsmaschinen und Apparaten wie Falzma-
schinen, Zusatzaggregaten, Sammelheft- und Zusammentrageinrichtungen, maschinellen Klebe-

bindeeinrichtungen sowie Rill-, Perforier- und Stanzmaschinen 

10. Durchführen einfacher Instandhaltungsarbeiten sowie Erkennen und Beseitigen von Störungen an 
Produktionsmaschinen und Apparaten wie Falzmaschinen, Zusatzaggregaten, Sammelheft- und 
Zusammentrageinrichtungen, maschinellen Klebebindeeinrichtungen sowie Rill-, Perforier- und 

Stanzmaschinen 
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Pos. Hauptmodul Printmedienendfertigung 

11. Kenntnis der Fadenheft- und Fadensiegelmaschinen 

12. Herstellen von Broschuren mit Sonderausstattung auch unter Verwendung von Sammelheftanla-
gen 

13. Prozesssteuerung, auch rechnergestützt, und Durchführen von Prozesskontrollen und Prozess-
optimierungen sowie Erfassen von Betriebsdaten 

14. Protokollieren und Auswerten von Arbeitsergebnissen mit und ohne EDV-Unterstützung 

15. Überwachung, Kontrolle und Prüfung der Produkte 

16. Materialgerechte Verpackung, auch unter Verwendung von Verpackungsmaschinen, sowie Lage-
rung der Produkte 

17. Kenntnis des Beifügens von Zusatzteilen bzw. des Konfektionierens 

18. Herstellen von adressierten, personalisierten und zielgruppenorientierten Sonderprodukten 

 

Pos. Hauptmodul Buch-/Broschürenfertigung 

1. Führen von Gesprächen mit Vorgesetzten, Kollegen und Lieferanten unter Beachtung der fachge-
rechten Ausdrucksweise 

2. Durchführen der Arbeitsplanung; Festlegen von Arbeitsschritten, Arbeitsmitteln und Arbeitsme-
thoden 

3. Grundkenntnisse der Steuer- und Regelungstechnik 

4. Kenntnis der Vorsatztechniken 

5. Herstellen von Vorsätzen 

6. Kenntnis der Bindearten in der Serienfertigung 

7. Kenntnis der auftragsbezogenen Materialauswahl sowie Durchführen von Materialberechnungen 

8. Herstellen von Stärke- sowie Musterbänden von sämtlichen Broschurenarten und Hardcoverein-

bänden 

9. Kenntnis des Zusammenwirkens der Produktionsmaschinen und des Arbeitsablaufes in Buchfer-
tigungslinien 

10. Manuelles und maschinelles Buchblock- und Rückenbeleimen 

11. Maschinelles Herstellen von Buchblöcken 

12. Kenntnis der Fertigungstechnik von Decken sowie des Aufbaus und der Funktion der dazu benö-

tigten Maschinen wie zB Buckdeckenautomat, Prägepressen 

13. Kenntnis des Aufbaus und der Funktion von Fadenheft- und Fadensiegelmaschinen 

14. Einrichten, Bedienen und Überwachen von Produktionsmaschinen und Apparaten wie Falzma-
schinen, Zusatzaggregaten, Sammelheft- und Zusammentrageinrichtungen, maschinellen Klebe-
bindeeinrichtungen, Vorsatzklebemaschinen, Rill-, Perforier- und Stanzmaschinen, Fadenheft- 

oder Fadensiegelmaschinen, Buchdeckenautomaten und Prägepressen 
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Pos. Hauptmodul Buch-/Broschürenfertigung 

15. Durchführen einfacher Instandhaltungsarbeiten sowie Erkennen und Beseitigen von Störungen an 
Produktionsmaschinen und Apparaten wie Falzmaschinen, Zusatzaggregaten, Sammelheft- und 
Zusammentrageinrichtungen, maschinellen Klebebindeeinrichtungen, Vorsatzklebemaschinen, 
Rill-, Perforier- und Stanzmaschinen, Fadenheft- oder Fadensiegelmaschinen, Buchdeckenauto-

maten und Prägepressen 

16. Prozesssteuerung, auch rechnergestützt, und Durchführen von Prozesskontrollen und Prozessop-

timierungen sowie Erfassen von Betriebsdaten 

17. Protokollieren und Auswerten von Arbeitsergebnissen mit und ohne EDV-Unterstützung 

18. Überwachung, Kontrolle und Prüfung der Produkte 

19. Kenntnis des Beifügens von Zusatzteilen bzw. des Konfektionierens 

20. Materialgerechte Verpackung, auch unter Verwendung von Verpackungsmaschinen, sowie Lage-
rung der Produkte 

 

Pos. Hauptmodul Sortiment 

1. Führen von Gesprächen mit Vorgesetzten, Kollegen, Kunden und Lieferanten unter Beachtung 
der fachgerechten Ausdrucksweise 

2. Kundengerechtes Verhalten und kundengerechte Kommunikation (zB Führen von Beratungs-

gesprächen, Behandeln von Reklamationen) 

3. Durchführen der Arbeitsplanung; Festlegen von Arbeitsschritten, Arbeitsmitteln und Arbeitsme-
thoden 

4. Kenntnis der Vorsatztechniken 

5. Herstellen von Vorsätzen 

6. Kenntnis der Bindearten der Einzelfertigung 

7. Kenntnis der auftragsbezogenen Materialauswahl sowie Durchführen von Materialberechnungen 

8. Manuelles und maschinelles Buchblock- und Rückenbeleimen 

9. Kenntnis des Aufbaus und der Funktion von Präge- und Stanzmaschinen sowie der unterschiedli-
chen Verwendung von Präge- und Stanzwerkzeugen 

10. Einrichten, Bedienen und Überwachen von Produktionsmaschinen und Apparaten wie maschi-

nellen Klebebindeeinrichtungen, Rill-, Perforier- und Stanzmaschinen und Prägemaschinen zur 

Herstellung unterschiedlicher Prägungen 

11. Durchführen einfacher Instandhaltungsarbeiten sowie Erkennen und Beseitigen von Störungen an 
Produktionsmaschinen und Apparaten wie maschinellen Klebebindeeinrichtungen, Rill-, Perfo-

rier- und Stanzmaschinen Prägemaschinen zur Herstellung unterschiedlicher Prägungen 

12. Herstellen von Broschuren wie Kartonbroschuren und Steifbroschuren 

13. Herstellen von Bucheinbänden aus unterschiedlichen Materialien wie zB Papier, Leinen, Leder, 
Pergament, Kunststoff 

14. Ausführen unterschiedlicher Ausstattungsarbeiten wie Handvergoldungen, Kapitalen, Schnittma-

chen, Anfertigen von Buntpapier usw. 

15. Kontrolle und Prüfung der Produkte 

16. Materialgerechte Verpackung sowie Lagerung der Produkte 
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Pos. Hauptmodul Sortiment 

17. Erkennen und Beseitigen von Schäden an Büchern sowie Erhalten von Büchern unter Einsatz 
geeigneter Techniken und Materialien 

18. Durchführen buchbinderischer Sonderarbeiten 

(3) Zum Erwerb der Kompetenzen im Sinne des Berufsprofils ist der Lehrling bis zum Ende des ge-
wählten Spezialmoduls in folgenden Kenntnissen und Fertigkeiten auszubilden. 

Pos. Spezialmodul Versandtechnik 

1. Kundengerechtes Verhalten und kundengerechte Kommunikation (zB Führen von Beratungsge-
sprächen auch am Telefon, Behandeln von Reklamationen) 

2. Kenntnis der nationalen und der betriebsspezifisch notwendigen internationalen Versandvor-

schriften 

3. Kenntnis der Verteilkonzepte der staatlichen und privaten Logistikanbieter sowie Koordination 

der Zusammenarbeit mit den Logistikanbietern 

4. Auswahl der kostenoptimierten Versandart 

5. Kenntnis des Lagerlogistikkonzeptes, der Lagerorganisation und des Warenflusses im Betrieb 

6. Kenntnis der betrieblichen Förder-, Puffer und Zwischenlagersysteme 

7. Anwenden der betrieblichen Fördersysteme und -anlagen 

8. Kenntnis der Bedienung der Hebe- und Transporteinrichtungen sowie über deren Wartung und 

Instandhaltung unter Berücksichtigung der von diesen Einrichtungen ausgehenden Gefahren 

9. Umgang mit Hebe- und Transporteinrichtungen unter Berücksichtigung der von diesen Einrich-

tungen ausgehenden Gefahren 

10. EDV-unterstütztes Aufbereiten und Optimieren von Adressdaten nach Verteilervorgaben 

11. Verwenden von branchenspezifischen Tabellenkalkulations- und Datenbankprogrammen 

12. Erstellen von Aufstellungen und Lieferbegleitpapieren wie zB Paletteninhaltsübersichtlisten, 

Bundzettel, Palettenzettel, Lieferscheine 

13. Ausstellen und Weiterleiten von Versanddokumenten 

14. Kenntnis und Anwendung unterschiedlicher Adressiersysteme 

15. Vorbereiten der Verpackungseinheiten zum Versand unter Beachtung der Transportart und 

Transportvorschriften 

16. Anwenden verschiedener Techniken des Beifügens bzw. Konfektionierens 

17. Kenntnis der maschinellen Paketiersysteme 

18. Einrichten, Bedienen und Überwachen von Paketiersystemen 

19. Durchführen einfacher Instandhaltungsarbeiten sowie Erkennen und Beseitigen von Störungen an 

Paketiersystemen 

§ 4. (1) Die für den Umgang mit Hebe- und Transporteinrichtungen erforderliche Ausbildungen (Be-
rufsbildposition 9 im Spezialmodul Versandtechnik) sind im Rahmen eines Ausbildungsverbundes mit 
einem dazu berechtigten Ausbildungsinstitut durchzuführen. 

(2) Dem Lehrling welchem das Spezialmodul Versandtechnik vermittelt wird, ist vom Lehr-
berechtigten spätestens im Laufe des 4. Lehrjahres im Rahmen der Ausbildungszeit Gelegenheit zu ge-
ben, eine Ausbildung für die im Betrieb verwendeten Hebe- bzw. Transportmittel zu besuchen, sofern 
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diese Ausbildung nicht von der Berufsschule vermittelt wird oder dort angeboten wird. 

Lehrabschlussprüfung 

Gliederung 

§ 5. (1) Die Lehrabschlussprüfung gliedert sich in eine theoretische und praktische Prüfung. 

(2) Die theoretische Prüfung umfasst die Gegenstände Technologie, Fachkunde und Angewandte 
Mathematik. 

(3) Die theoretische Prüfung entfällt, wenn der Kandidat die letzte Klasse der fachlichen Berufsschu-
le positiv absolviert oder den erfolgreichen Abschluss einer die Lehrzeit ersetzenden berufsbildenden 
mittleren oder höheren Schule nachgewiesen hat. 

(4) Die praktische Prüfung umfasst die Gegenstände Prüfarbeit und Fachgespräch. 

Theoretische Prüfung 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 6. (1) Die theoretische Prüfung hat schriftlich zu erfolgen. Sie kann auch in rechnergestützter Form 
erfolgen, wobei jedoch alle wesentlichen Schritte für die Prüfungskommission nachvollziehbar sein müs-
sen. 

(2) Die theoretische Prüfung ist grundsätzlich vor der praktischen Prüfung abzuhalten. 

(3) Die Aufgaben haben nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlussprüfung und den 
Anforderungen der Berufspraxis zu entsprechen. Sie sind den Prüfungskandidaten anlässlich der Aufga-
benstellung getrennt zu erläutern. 

(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüfungskandidaten sind entsprechend zu kennzeichnen. 

Technologie 

§ 7. (1) Die Prüfung hat Aufgaben aus folgenden Bereichen zu umfassen: 
1. Schneidemaschinen, 
2. Falzmaschinen, 
3. Sammelheft- und Zusammentragsysteme, 
4. Rill-, Perforier- und Stanzmaschinen, 
5. Binde- und Prägetechniken. 

(2) Die Aufgaben sind so zu stellen, dass sie in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden 
können. Die Prüfung ist nach 80 Minuten zu beenden. 

Fachkunde 

§ 8. (1) Die Prüfung hat Aufgaben aus folgenden Bereichen zu umfassen: 
1. Roh- und Hilfsstoffe, 
2. Papierformate und Grammaturen, 
3. Grundlagen der Chemie und Physik, 
4. Verpackung und Lagerung der Produkte, 
5. Arbeitssicherheit und Umweltschutz. 

(2) Die Aufgaben sind so zu stellen, dass sie in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden kön-
nen. Die Prüfung ist nach 80 Minuten zu beenden. 

Angewandte Mathematik 

§ 9. (1) Die Prüfung hat Aufgaben aus folgenden Bereichen zu umfassen: 
1. Längen- und Flächenberechnung, 
2. Volums- und Masseberechnung, 
3. Prozent- und Proportionsberechnung, 
4. Materialbedarfsberechnung, 
5. Zuschnittsberechnung. 

(2) Die Verwendung von Rechenbehelfen, Formeln und Tabellen ist zulässig. 

(3) Die Aufgaben sind so zu stellen, dass sie in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden 
können. Die Prüfung ist nach 80 Minuten zu beenden. 

Praktische Prüfung 

Prüfarbeit 

§ 10. (1) Die Prüfarbeit basiert auf der Erledigung eines betrieblichen Arbeitsauftrages. 
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(2) Der Arbeitsauftrag umfasst Kenntnisse und Fertigkeiten, die während der Ausbildung gemäß den 
im Lehrvertrag vereinbarten Modulen vermittelt wurden. Teil des Arbeitsauftrages sind jedenfalls Ar-
beitsplanung, Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, allfällig erforderli-
che Maßnahmen zum Umweltschutz und zur Qualitätskontrolle. Die einzelnen Schritte bei der Erledigung 
des Arbeitsauftrages sind zu dokumentieren. 

(3) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlussprüfung, die 
Anforderungen der Berufspraxis und des absolvierten Hauptmoduls eine Prüfarbeit zu stellen, die in der 
Regel in sechs Stunden durchgeführt werden kann. Sofern ein weiteres Hauptmodul oder ein 
Spezialmodul vermittelt wurde, ist der Prüfarbeit eine Dauer von acht Stunden zu Grunde zu legen. Die 
verlängerte Prüfungszeit umfasst eine erweiterte Aufgabenstellung. 

(4) Die erweiterte Aufgabenstellung während der verlängerten Prüfungszeit bei Absolvierung eines 

weiteren Hauptmoduls umfasst folgende Aufgabe: 

1. Einen betrieblichen Arbeitsauftrag welcher Kenntnisse und Fertigkeiten umfasst, die während 

der Ausbildung im weiteren Hauptmodul vermittelt wurden. Dieser Arbeitsauftrag kann in den 

Arbeitsauftrag des ersten Hauptmoduls integriert werden bzw. diesen ergänzen. Teil des Arbeits-

auftrages sind jedenfalls Arbeitsplanung, Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheits-

schutz bei der Arbeit, allfällig erforderliche Maßnahmen zum Umweltschutz und zur Qualitäts-

kontrolle. Die einzelnen Schritte bei der Erledigung des Arbeitsauftrages sind zu dokumentieren. 

(5) Die erweiterte Aufgabenstellung während der verlängerten Prüfungszeit bei Absolvierung eines 

Spezialmoduls umfasst eine der folgenden Aufgaben: 

1. Einen betrieblichen Arbeitsauftrag welcher Kenntnisse und Fertigkeiten umfasst, die während 

der Ausbildung im Spezialmodul vermittelt wurden. Dieser Arbeitsauftrag kann in den Arbeits-

auftrag des Hauptmoduls integriert werden bzw. diesen ergänzen. Teil des Arbeitsauftrages sind 

jedenfalls Arbeitsplanung, Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Ar-

beit, allfällig erforderliche Maßnahmen zum Umweltschutz und zur Qualitätskontrolle. Die ein-

zelnen Schritte bei der Erledigung des Arbeitsauftrages sind zu dokumentieren. 

2. Eine schriftliche Bearbeitung von Aufgabenstellungen welche Kenntnisse umfassen die während 

der Ausbildung im Spezialmodul vermittelt wurden. Für die Bearbeitung der Aufgabenstellung 

erhält der Kandidat von der Prüfungskommission Unterlagen zur Verfügung gestellt. Auf Basis 

dieser Unterlagen hat er seine Aufgabenlösung zu entwickeln, die er schriftlich zu dokumentie-

ren hat.  

(6) Die Prüfarbeit ist nach sieben Stunden, sofern ein weiteres Hauptmodul oder ein Spezialmodul 
vermittelt wurden, nach neun Stunden zu beenden. 

Fachgespräch 

§ 11. (1) Das Fachgespräch ist vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen. 

(2) Beim Fachgespräch hat die Prüfungskommission dem Kandidaten Themenstellungen aus der be-
trieblichen Praxis gemäß den im Lehrvertrag vereinbarten Modulen erworbenen Kenntnissen und Fertig-
keiten vorzugeben. Der Kandidat hat geeignete Lösungsvorschläge zu entwickeln. Zur Unterstützung 
können dafür Materialproben, Werkzeuge und sonstige Demonstrationsobjekte herangezogen werden. 
Themenstellungen zu einschlägigen Sicherheitsvorschriften, Schutzmaßnahmen und Maßnahmen zur 
Unfallverhütung sind mit einzubeziehen. 

(3) Das Fachgespräch soll für jeden Kandidaten 20 Minuten dauern. Eine Verlängerung um höch-
stens zehn Minuten hat im Einzelfall zu erfolgen, wenn der Prüfungskommission ansonsten eine zweifels-
freie Bewertung der Leistung des Kandidaten nicht möglich ist. 

Wiederholungsprüfung 

§ 12. (1) Die Lehrabschlussprüfung kann wiederholt werden. 

(2) Wenn bis zu drei Gegenstände mit "Nicht genügend" bewertet wurden, ist die Wiederholungsprü-
fung auf die mit "Nicht genügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken. 

(3) Wenn mehr als drei Gegenstände mit "Nicht genügend" bewertet wurden, ist die gesamte Prü-
fung zu wiederholen. 

Zusatzprüfung 

§ 13. Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung in zumindest einem Hauptmodul des Lehr-
berufs Buchbinde- und Printmedientechnik oder erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung im Lehrbe-
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ruf Buchbinder kann eine Zusatzprüfung gemäß § 27 Abs. 1 des Berufsausbildungsgesetzes in einem 
Hauptmodul und/oder Spezialmodul des Lehrberufs Buchbinde- und Printmedientechnik abgelegt wer-
den. Die Zusatzprüfung in einem Hauptmodul hat sich in diesem Fall auf die Gegenstände Prüfarbeit und 
Fachgespräch, in einem Spezialmodul auf die Gegenstände Prüfarbeit eingeschränkt auf die erweiterte 
Aufgabenstellung und Fachgespräch zu erstrecken. Für diese Zusatzprüfungen gelten §§ 10, 11 und 12 
sinngemäß. 

Ablegung der Teilprüfung über den Fachbereich der Berufsreifeprüfung 
anlässlich der Lehrabschlussprüfung 

§ 14. (1) Gemäß § 4 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Berufsreifeprüfung kann anlässlich der er-

folgreichen Ablegung der Lehrabschlussprüfung eines vierjährigen Lehrberufes zur Teilprüfung über den 

Fachbereich der Berufsreifeprüfung angetreten werden. 

(2) Die Teilprüfung über den Fachbereich der Berufsreifeprüfung besteht gemäß § 3 Abs. 1 Z 4 des 

Bundesgesetzes über die Berufsreifeprüfung aus einer schriftlichen Klausurarbeit und einer mündlichen 

Prüfung. Sie ist mit einer Note zu beurteilen. 

(3) Die Klausurarbeit ist fünfstündig. Das Thema muss aus dem Berufsfeld, einschließlich des fach-

lichen Umfelds des Kandidaten stammen. 

(4) Die mündliche Prüfung ist in Form einer Auseinandersetzung mit der Klausurarbeit unter Ein-

schluss des fachlichen Umfelds auf höherem Niveau durchzuführen. Sie hat vor der gesamten Prüfungs-

kommission stattzufinden. 

(5) Die Prüfungskommission für die Teilprüfung über den Fachbereich der Berufsreifeprüfung an-

lässlich der Lehrabschlussprüfung besteht aus einem fachkundigen Experten gemäß § 8a des Berufsrei-

feprüfungsgesetzes als Vorsitzenden und den Beisitzern der Lehrabschlussprüfungskommission, die für 

die Durchführung der Prüfung und die Beurteilung der Leistungen als Prüfer im Sinne des § 8a des Be-

rufsreifeprüfungsgesetzes fungieren. 

(6) Die Lehrlingsstelle hat spätestens drei Monate vor dem voraussichtlichen Prüfungstermin dem 

Landesschulrat gegenüber die für die Vorsitzführung in Aussicht genommene Person vorzuschlagen und 

den in Aussicht genommenen Prüfungstermin bekannt zu geben. Die Lehrlingsstelle hat gemeinsam mit 

dem Vorsitzenden unverzüglich, längstens jedoch binnen vier Wochen nach dessen Bestellung die konk-

reten Prüfungstermine festzulegen. 

(7) Gleichzeitig mit dem Vorschlag des für die Vorsitzführung in Aussicht genommenen fachkundi-

gen Experten sind dem Landesschulrat die Aufgabenstellungen der schriftlichen Klausurarbeiten zu 

übermitteln. Die Aufgabenstellungen der mündlichen Prüfung sind dem Vorsitzenden am Prüfungstag vor 

Beginn der Prüfung zur Genehmigung vorzulegen. 

(8) Die Beurteilung der Prüfung gemäß Abs. 2 erfolgt durch die Prüfer im Einvernehmen mit dem 

Vorsitzenden. 

(9) Die Prüfung gemäß Abs. 2 kann anlässlich der Lehrabschlussprüfung nicht wiederholt werden. 

Die Zulassung zur Berufsreifeprüfung erfolgt nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Be-

rufsreifeprüfung. 

Schlussbestimmungen und In-Kraft-Treten 

§ 15. (1) Die Bestimmungen der §§ 1 bis 4 betreffend der Ausbildungsordnung für den Lehrberuf 
Buchbinde- und Printmedientechnik treten mit 01. April 2008 in Kraft. 

(2) Die Bestimmungen der §§ 5 bis 14 betreffend der Lehrabschlussprüfung und der Ablegung der 
Teilprüfung über den Fachbereich der Berufsreifeprüfung anlässlich der Lehrabschlussprüfung für den 
Lehrberuf Buchbinde- und Printmedientechnik treten mit 01. Januar 2010 in Kraft. 

(3) Die Ausbildungsvorschriften für den Lehrberuf Buchbinder, BGBl. Nr. 491/1973, in der Fassung 
der Verordnung BGBl. II Nr. 177/2005, sowie die Prüfungsordnung für den Lehrberuf Buchbinder, 
BGBl. Nr. 663/1974 in der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 355/1976, treten mit Ablauf des 01. Sep-
tember 2013 außer Kraft. In diesen Lehrberuf kann unbeschadet Abs. 4 ab 01. April 2008 nicht mehr 
eingetreten werden. 

(4) Die Ausbildungsordnung für den Lehrberuf Buchbinde- und Printmedientechnik ist für Lehrver-
hältnisse ab dem 01. April 2008 mit der Maßgabe anzuwenden, dass in solche Lehrverhältnisse nur auf-
steigend nach Lehrjahren eingetreten werden kann. Für Lehrlinge, deren erstes Lehrjahr vor dem 01. 
September 2008, deren zweites Lehrjahr vor dem 01. September 2009 oder deren drittes Lehrjahr vor dem 
01. September 2010 endet, sind die Ausbildungsvorschriften für den Lehrberuf Buchbinder gemäß Abs. 3 
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weiterhin anzuwenden, auch wenn dies auf der Anrechnung von Lehr- oder Ausbildungszeiten beruht. 
Diese Lehrlinge können bis ein Jahr nach Ablauf der vereinbarten Lehrzeit zur Lehrabschlussprüfung auf 
Grund der Prüfungsordnung gemäß Abs. 3 antreten. 

Mitterlehner 


